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als auch unfern Handlungsverbindungen mit den

benachbarten Ländern, in Verhältniß stehen.

7. Die Bestimmung der Bureau's, durch welche die

Em- und Ausfuhr der Lcbcnsmiltcl zu Beobach-
lu»s einer richtigen Controlle und zum Besten des

Landes geschehen kann,

x, Sie Strassen- und Laudungsgcbühren anfalle im
Innern der Republik zu Wasser oder zu Land füh-
reiiden Waaren zu bestimme».

Die Formen bey Entrichtung der Gebühren und
Führung der Cvntrollen, die Polizcy in Absicht der

Fuhrleute und Schissicute, die Straffe der Wider-
handelnden gegen die bestimmten Zölle und Ver-
bole, die zu beobachtenden Rechtsfvrmen in Be-
schlag- oder Arresiationsfällen — in Protokollen
und richterlichen Sprüchen — die Vcrtheilungen
der Confiscationen und Bußen, die von Wider-
derhandlungcn herrühren; und endlich

10. Die alten Zoll- und Mautgebührcn, so mit dem

neuen Zollsystem im Widerspruch stehen, aufzuheben.
n> Die Vollmacht, die durch gegenwärtiges Gesetz

der Vollz. Gewalt übertragen ist soll 2 Jahre in
Kraft bleiben; nach diesem Zeilpunkt soll dann
dem gesetzgebenden Rathe ein auf Erfahrung gc-
gründeler Organisationsplan zur Sanction vorge-
legt werden.

(Die Forts, folgt.)

Beylagen zu dem Abgabengesetz f. d. 1.1800.
6«

Bericht der Finanzcommißion über die
v 0 r g e sch la g e n e G r u n d ste u e r, von, 8.
November.

Die erste und vorzüglichste Abgabe, welche der Voll-
iichnngsralh zu Deckung des Bedürfnisses für das Jahr
i8°-z vorschlägt, ist eine Grundsteuer zu 2 p. Ct. des
Cavirglwcrths der Grundstücke, und 1 p. Ct. von den
Gebäuden berechnet. (Art. 1. 2. z.)

Die Würdigung des Capitalwerihs der Liegenschaften
u. der Gebäude soll geschehen nach Anleitung der Kauf-
preise und der gerichtlichen Schätzungen z welche sich in
dem Zeitraum vom r. Ienner 1800, bis dato vorfinde»
möge» und mittelst einer verhältnißmäßigen Vertheilung
drs Gcsamtwerths aller so gewürdigten Liegenschaften
auf jede einzelne Besitzung durch Sachverständige, die
ans der Classe derjenigen Besitzer gezogen find, deren Lie.
gemchaste» und Gebäude durch Kaufpreise oder gericht-
kche Schätzungen gewürdigt sich befinden. (Art. 4.)

Der Besitzer bezahlt die Abgabe vom ganzen Capital-
werth, ohne Abzug der Schulden; er kann aber das
pro rsm seinem Unterpfandsgläubiger auf dem Zins
abrechnen.

Dieß sind die Hauptzüge des Vorschlags der Vollste,
hung ; der Detail bezicht sich in zc> Artikeln auf folgende
Gegenstände:

1.Auf die nähereBestimmung derGrund-
steuerpflichtigen.

Alle Partikularen, nicht weniger alle Gemeindsver-
waltuugen, Gesellschaften, Corporation«,, Spitäler,
Akademien, Schulen, die Grundstücke oder Gebäude
besitzen, sind der Gcundsteuerpflicht unterworffe». (Ar.
lik. 14.)

2. Auf die Mittel zur Kenntniß des
Gegenstandes der Steuer zu g e-
langen.

Die Munizipalttät soll ein Register eröffnen (Art. ?>
Jeder Grundeigenthümer im Bezirk, soll unter dem

Pönale der doppeilen Auflage, binnen einer gegebenett
Zeitfrist die Anzeige feiner Liegenschaften und Gebäude
darei» eintragen oder eintragen lassen. (Art. 6. 7.)

Auf die Mittel zur Kenntniß der
Kaufpreijeund Schätzungen feit
1780, als Maaßstab zur Besinnung
des Capitalwerths zu gelangen.

Der Eigenthümer soll feine Erwerbtitel (Art. 8.), so'
wie auch alle gerichtlichen Schätzungen feit -780 (àr p), '
feiner Anzeige beyfügen. Wenn keine von diese.» Zeit-
räum vorhanden sind, wohl aber ältere, so sollen diese
dennoch beygefügt werden. (Art. 20.)

4- Auf die Form, die Bestimmung des
M a a ß st a b e 6 herauszubringen, nach
dem die definitive Würdigung g e-
schehen soll.

Ueberhanpt.
Der Kaufs, oder Schatznngspreis wird auf das

Register in die Schätzung? - Koiumme eingetragen..
(Art. 10.)

Im Fall mchrenr Kaufvreifen oder Schätzungen^
wird die Mittelzahl herausgezogen und eingetragen..
(Art. 11-)

L. Insbesondere,
a. Im Fall der nemliche Titel auf mehrere Grund-
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stücke oder auf Grundstücke und Gebäude zugleich
sich bezieht.

Der Besitzer macht die Vertheilung des Preises auf
jedes einzelne Grundstück selbst, unter Aufsicht jedoch
der Munizipalität. (Art. 12.)

b. Im Fall seil dem Datum des lezten Titels, das

Grundstück oder Gebäude um den 8ten Theil seines

Werths oder mehr dctcriorirt worden.
Wenn diese Deterioration erwiesen ist, soll das Grund-

stück oder Gebäude, durch Sachverständige geschäzt,

und ihre Würdigung in oie Schatzungskolumme cinge-

tragen werden. (Art. iz.)
c. Im Fall Grundstücke mit darauf stehenden Gebäu-

den im nemlichen Kauf- oder Schatzungspreis
enthalten sind.

Die Gebäude sollen durch Sachverständige besonders

abgeschäzt werden. (Art. 14.

Auf die Form der Sönd erring der
Gebäude und Grundstücke.

Aus dem Register der Munizipalität soll eine in

zwey Classen getheilte Tabelle verfertiget, in die eine

die Gebäude, in die andere die Grundstücke mit ihren
Schatzungsprcisen eingetragen werden. (Art. -6.)
6. A u f den Modus der definitiven Be-

stimm ring des C a p i c a l w e r t h S als
Grundlage zur Steuer,

á. Bestimmung des Grundsatzes dieses Modus.
Der gesammie Werth aller durch Kaufpreise oder

gerichtliche Schätzungen gewürdigten Grundstücke», soll

auf die verschiedenen, in diesem gesammten Werth be-

gnffenen einzelne Grundstücke, im Verhältniß der Große

und der Beschaffenheit eines lebe», vertheilt werde».

(Art. 17 st

Ist. Ausführung desselben,

u. Im Allgemeinen.
Die Munizipaliiäten stellen dem grösten Güterbe

sitzer auf der Tabelle dieselbe zu. (Art, -8 u) Derselbe

snu mit allen übrigen zusammentreten, und die Ler-
tyeilung des gesammten Werths auf alle Grundstücke

und Gebäude festsetzen. (Art. ,gd) Unterlassenen Falls,
so wie auch bey unlerlauffcncr vanheyischer Schätzung,

wird die Munizipalität in der ersten Schätzer-Kosten eine

Schätzung veranstalien.
b. Insbesondere.

») Im Fall in einer Gemeinde nicht mehr als der

8cc Theil durch Kauf- und Schatzungspreisc seit

1780 gewürdigtes Gut sich befände.

Eine solche Gemcind wird sich für die Vertheil»»«
mit der anstossenden Gemeinde, die am meisten auf
diese Weise gewürdigtes Grundeigenthum hat, vereint,
gen. (Art. -8 c)

2) Im Fall für einzelne Liegenschaften keine Würbi.
gungscitel cxistiren.

Ihr Capitalwerih soll in gleichem Verhältniß w»
der der übrigen Liegenschaften bestimmt werden. (Ar.
tikcl -8e), durch die Munizipalilären beyder El.
meinden, im Fall des Art. 18 e. (Art. 21.)
Z) Im Fall das Eigenthum einer Liegenschaft gl.

meinsam bcfessen und genutzet wird.
Die Vertheilung des Werths des Ganzen geschieh!

auf jeden Antheilhabcr, nach Verhältniß seines RechtS.

7. Aufdie Garantie der Gesetzlichkeit
undRealität dieser Würdigung.

Die Register stehen allen Bürgern offen (Art. -5.)

Jeder bezahlt nach der Bestimmung; erst wenn n

bezahlt hat, kann er eine Revision durch Geschworn»

auf unrechlhabende Kosten, provoziren. (Art. 27.)

Auf Klagen von Beamten kann auch die Verwaltung,
kammcr eine Revision anordnen. (Art. 28. 2?.)

8. Aufdie Form d e 6 A b z u g s d e r G r und.

steuern ufdemZ^insderUnlerpfands.
Capitalien.

Der Schuldner soll dem Gläubiger den Schein deS

Distriktseinnehmers, wie hoch das Unterpfand geschäjl

worden, vorweisen. (Art. 20.)
Diese so bezogene Grundsteuer soll nach der Angabe

des Voll; Raths, 4 Millionen Franken betragen; die

Grundlage dieser Berechnung hat die Commißton nicht

im D-tail vor Augen: sie soll aber aus einer aUbcceits

bey dem ersten Finanzplan angenommenen ungefehren

Bestimmung des Capitalwerths des sämmtlichen Grund,

eigcnthums in H-loetien auf 2000 Millionen Franker,

beruhen.

P u b l i k a t i 0 u.
Jedermann wird andurch gcwarnet, dem als muà

tod erklärten Martin Schneider, Ochsenwirihs

sel. Sohn in Langenbruck, Canton Basel, Dsswkt

Wallenburq, etwas anzuvertrauen oder Contrakte mit

ihm zu schliessen, zumal ein jeder den dadurch erwach-

senden Schaden selbst zu tragen hätte.

Den 24. Dec. igoo.
Im Namen des Distriktsgerichts Wallenburg,

Hie Gerichlschreiberey allda.
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